
Was ist zu tun bei einem Todesfall? 
 
Liebe Angehörige 
 
Bei einem Todesfall treffen Trauer und Handlungsdruck, alles regeln zu müssen, unmittelbar 
zusammen. Das Bestattungsamt steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung und hofft, mit 
den nachstehenden Ausführungen zu unterstützen. 
 
********************************************************************************** 
 
Was ist bei einem Todesfall zu veranlassen, welche Themen sind pendent? 
 
1. Ort des Todesfalles 
 

- Verstirbt die Person im Spital, so wird die ärztliche Todesbescheinigung vom zuständi-
gen Arzt ausgefüllt und direkt dem zuständigen Zivilstandsamt weitergeleitet. 
 

- Wenn der Todesfall zu Hause eingetreten ist, zuerst den Arzt (Hausarzt oder Notfall-
arzt) beiziehen. Er stellt die ärztliche Todesbescheinigung aus, die uns zuzustellen ist. 

 
2. Meldung an das Bestattungsamt  
 

- Wenn möglich innerhalb eines Tages 
- Wenn nötig (Wochenende, Feiertage) auch ausserhalb der Büro-Öffnungszeiten 
 
- Die Angehörigen müssen mit der originalen ärztlichen Todesbescheinigung sowie dem 

Familienbüchlein (falls vorhanden) beim Bestattungsamt vorsprechen 
 
3. Was organisiert das Bestattungsamt? 
 

- Überführung des Verstorbenen 
- Wunsch der/des Verstorbenen abklären (Bestattung/Kremation mit/ohne Beisetzung) 
- Bei einer Erdbestattung: Beauftragung des Bestattungsdienstes 
- Bei einer Kremation: Termin beim Krematorium vereinbaren 
- Auf Wunsch amtliche Publikation im Tagblatt und Anschlagkasten 
- Endläuten durch die Kirche 
- Urnenbeisetzung: Bestellung Grabkreuz 
- Urnenbeisetzung im Gemeinschaftsgrab: Bestellung Gedenkstein 
- Meldung an Behörden, interne Amtsstellen und Bestattungsdienste 

 
4. Besprechung beim Pfarramt 
 

- Tag der Beerdigung oder Urnenbeisetzung 
- Gestaltung des Gottesdienstes/Abdankungsfeier 
- Abfassung eines Nachrufs oder Angaben zum Lebenslauf 

 
Bestattungen (in der Regel)  katholische Gemeindemitglieder  10.00 Uhr 
 evangelische Gemeindemitglieder  14.00 Uhr 
 
Katholisches Pfarramt 071 891 21 29 
Eugen Wehrli, Rosenweg 3, 9410 Heiden 079 414 82 26 
 
Evangelisches Pfarramt 071 891 17 58 
Marilene Hess, Dorf 340, 9035 Grub AR 077 400 34 55 
  



Was ist weiter zu tun? 

Vor der Bestattung 
 

- Angehörige und Freunde der/des Verstorbenen benachrichtigen 
- Todesanzeige für Zeitung formulieren und aufgeben 
- Leidzirkulare bestellen und bei der Post aufgeben 
- Lebenslauf für Pfarramt abfassen 
- Persönlichen Blumenschmuck bestellen 

 
Nach der Bestattung 
 

- Danksagung für Zeitung und/oder persönliche Danksagung für Postversand formulie-
ren und aufgeben 

- Grabmal bestellen (Der Steinmetz hat das Grabmal durch die Friedhofkommission 
bewilligen zu lassen) 

- Grabunterhalt bestimmen 
 
Einige Ratschläge und Hinweise 
 
Wer alleinstehend ist oder nicht alles durch die Angehörigen bestimmen lassen will, sollte die 
eigenen Wünsche frühzeitig festlegen, zum Beispiel: 
 

- Wird eine Erdbestattung oder eine Kremation gewünscht? 
- Art des Grabes? 
- Wer soll die Todesanzeige erhalten 
- Wer soll zum Leidmahl eingeladen werden 
- Besondere Wünsche betreffend Abdankung, Bestattung, Gottesdienst 
- Besondere Wünsche für Grabmal, Grabgestaltung und Grabunterhalt 

 
Eine solche Verfügung kann beim Bestattungsamt Eggersriet hinterlegt werden. Wer sich 
eine Kremation wünscht, kann seinen Willen dem Bestattungsamt im Voraus schriftlich be-
kannt geben. 
 
Wünsche die direkt mit dem Todestag und der Beerdigung zusammenhängen, dürfen nicht in 
eine letztwillige Verfügung aufgenommen werden. Diese wird erst später eröffnet. Angehö-
rige oder Beauftragte müssen auf andere Weise informiert werden.  
 
Wer nicht an seinem Wohnort bestatten werden will, sollte dies mit dem Zivilstandsamt/Be-
stattungsamt jenes Ortes noch zu Lebzeiten schriftlich vereinbaren. Kurzfristige Bestattungs-
bewilligungen sind oftmals schwer zu erreichen. 
 
Die Durchführung der Trauerfeier und die Benützung des Gottesdienstraumes bei der Beer-
digung von Personen, die sich nicht zum katholischen oder evangelischen Glauben beken-
nen oder aus einer der beiden Kirchen ausgetreten oder konfessionslos sind, bedürfen der 
speziellen Absprache mit der Kirchgemeinde oder der Politischen Gemeinde betreffend Ge-
meindesaal. 
 
 
Transport/Einsargen  
Reimann Bestattungen AG 071 245 99 11  
 
********************************************************************************** 
 
Bestattungsamt Eggersriet während den Bürozeiten 058 228 75 00 
Heidenerstr. 5, 9034 Eggersriet ausserhalb der Bürozeiten 077 450 38 60 


